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Muster Homeoffice / Corona-Pandemie
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Hinweis

Diese Information ersetzt keine rechtliche Beratung im Einzelfall. Eine Haftung übernehmen wir mit der Herausgabe dieser Information nicht.

Um die Information an einen sich wandelnden Rechtsrahmen und an die höchstrichterliche Rechtsprechung anzupassen, überarbeiten wir unsere Vertragsmuster regelmäßig. Bitte informieren Sie sich über die aktuelle Version auf unserer Homepage www.baymevbm.de.

Diese Publikation darf nur von den Mitgliedern der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. zum internen Gebrauch sowie zur Unterstützung der jeweiligen Verbandsmitglieder im entsprechend geschlossenen Kreis unter Angabe der Quelle vervielfältigt, verbreitet und zugänglich gemacht werden. Eine darüber hinausgehende Nutzung – insbesondere die Weitergabe an Nichtmitglieder oder das Einstellen im öffentlichen Bereich der Homepage – stellt einen Verstoß gegen urheberrechtliche Vorschriften dar.
[bookmark: _Hlk192681]Hinweis
Dieses Muster dient zur schnellen und unbürokratischen Einführung von vorübergehender Arbeit aus dem Homeoffice in der Ausnahmesituation der Corona-Pandemie. Der Regelungsgehalt ist daher auf das Notwendigste beschränkt. Zur dauerhaften Einführung von Homeoffice ist dieses Muster nicht gedacht und nicht geeignet.



Zwischen der Firma ………
(Arbeitgeber)

und

Herrn / Frau ………
(Arbeitnehmer[footnoteRef:2]) [2:  Im Text wird – aus Gründen der einfacheren Sprache und ohne jede Diskriminierungsabsicht – ausschließlich die männliche Form verwendet. Grundsätzlich sind damit alle Geschlechter mit einbezogen.] 



wird folgende Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag vom ….. geschlossen:


I.	Überlassung eines mobilen Endgeräts, Rahmen für die Nutzung, Widerruf

1.	Der Arbeitnehmer erhält ab dem ……. (Datum) das mobile Endgerät …….. der Marke …… (genauer definieren Tablet, Smartphone, etc.), Seriennummer…… zur Nutzung für dienstliche Zwecke. Das Eigentum an dem mobilen Endgerät bleibt beim Arbeitgeber. 

2.	Diese Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag wird getroffen, um dem Mitarbeiter während der Ausbreitung der Corona-Pandemie die Arbeit aus dem Home-Office zu ermöglichen. Dadurch soll die Ausbreitung der Pandemie eingeschränkt und das individuelle Infektionsrisiko des Mitarbeiters reduziert werden. 

Die Arbeit im Home-Office kann vom Arbeitgeber durch einseitige Erklärung in Textform mit einer Ankündigungsfrist von drei Werktagen beendet werden, wenn der regionale Inzidenzwert  (Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) in … (bitte Landkreis / kreisfreie Stadt einfügen) unter … (hier bitte angepeilten Inzidenzwert eintragen, z. B. 35) sinkt.

Alternativ:

Diese Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag wird getroffen, um dem Mitarbeiter während der aufgrund der Corona-Pandemie angeordneten Schließungen, Teilschließungen bzw. Betretungsverboten von Schulen und Betreuungseinrichtungen die Arbeit aus dem Home-Office zu ermöglichen. Dadurch soll dem Mitarbeiter die Vereinbarkeit der Arbeitsleistung mit der Betreuung seiner Kinder ermöglicht werden. 

Die Arbeit im Home-Office kann vom Arbeitgeber durch einseitige Erklärung in Textform mit einer Ankündigungsfrist von drei Werktagen beendet werden, wenn die betreuungsbedürftigen Kinder des Mitarbeiters nicht mehr von Schließungen, Teilschließungen bzw. Betretungsverboten Schließung von Schulen und Betreuungseinrichtungen betroffen sind. 

Alternativ:

Diese Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag wird getroffen, weil der Arbeitgeber nach der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung verpflichtet ist, dem Arbeitnehmer anzubieten, seine Tätigkeiten in seiner Wohnung auszuführen, soweit keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen 

Besteht diese Verpflichtung nicht mehr, kann die Arbeit im Home-Office vom Arbeitgeber durch einseitige Erklärung in Textform mit einer Ankündigungsfrist von drei Werktagen beendet werden

3. 	Der Arbeitnehmer verpflichtet sich dabei die Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes einzuhalten. 

4.	Mehrarbeit wird nur vergütet, wenn sie im Voraus von dem Vorgesetzten angeordnet worden ist. Eine nachträgliche Genehmigung ist ausgeschlossen. 

II. 	Aufzeichnung der Arbeitszeit

	Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, die außerbetriebliche Arbeitszeit aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind dem Vorgesetzten wöchentlich auszuhändigen.

 III.	Umgang mit dem mobilen Endgerät

1.	Der Arbeitnehmer ist zum sorgsamen Umgang mit dem mobilen Endgerät verpflichtet. 

2. 	Beschädigung, Mängel, Verlust oder Diebstahl des mobilen Endgeräts sind dem Vorgesetzten unverzüglich zu melden. Der Arbeitnehmer wird seinen Vorgesetzten unverzüglich über Systemstörungen und Computervirenwarnungen unterrichten. 

3.	Das mobile Endgerät darf ausschließlich für dienstliche Zwecke genutzt werden. Es darf Dritten weder zugänglich gemacht, noch diesen überlassen werden. Der Arbeitgeber wird die Einhaltung des Verbots der Privatnutzung stichprobenhaft kontrollieren.

Der Arbeitnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass das mobile Endgerät vor dem Zugriff durch Dritte geschützt ist. Passwörter und Zugangswege zu den Daten des Arbeitgebers dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Gerät ist in jedem Fall in einen passwortgesicherten Ruhezustand zu versetzen und so vor den Blicken Dritter zu schützen, bevor es unbeaufsichtigt gelassen wird (z. Bsp. Herunterfahren, Abmeldung etc)

Der Arbeitnehmer wird darauf hingewiesen, dass

1. Die Verbindung mit dem Internet aus privatem Anlass und das Aufsuchen von privaten Webseiten zu nichtdienstlichen Zwecken untersagt ist; 
1. die Nutzung von interaktiven Spielen und das Aufsuchen von Seiten mit Angeboten zum Herunterladen von Spielen untersagt ist;
1. keine Seite mit rechtswidrigen, insbesondere pornographischen, gewaltverherrlichenden oder rassistischen Inhalten aufgerufen werden darf;
1. keine Seite mit Sektenpropaganda bzw. Sektenwerbung aufgerufen werden darf;
1. Seiten mit Viren und anderen Angriffen auf die System- und Netzsicherheit zu vermeiden sind;
1. das unbefugte Software-Herunterladen für Dienst- oder Privatzwecke nicht gestattet ist;
1. Die Nutzung von Clouddiensten ist ohne Genehmigung nicht gestattet;
1. Das unbewachte Belassen des mobilen Endgerätes im PKW, an der Garderobe, im Hotelzimmer ist nicht gestattet; 
1. einschlägig bekannte Web-Seiten für den Zugriff für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesperrt werden können.

Folgende Apps dürfen vom Arbeitnehmer genutzt werden:

- …
- …

Die Nutzung weiterer Apps ist dem Arbeitnehmer untersagt. 

Es dürfen keine fremden Programme / Dateien auf die Festplatte kopiert, über externe Speichermedien (SD-Karten) oder ähnliche Datenträger oder das Internet installiert und / oder eingesetzt werden. Auf Virenkontrolle ist zu achten. Die von der EDV-Abteilung vorgegebenen Virenschutzprogramme sind zu nutzen. Auftretende Störungen, die mit einem Virenbefall in Zusammenhang stehen könnten, sind umgehend der Netzwerkadministration zu melden.

Die Nutzung des überlassenen mobilen Endgeräts kann der Arbeitgeber durch geeignete technische Maßnahmen einschränken und anhand von elektronischen Abfragen sowie der monatlichen Gebühr überprüfen. 

IV. 	Daten- und Informationsschutz

1. 	Alle arbeitsvertraglichen, kollektiven oder gesetzlichen Regeln zu Datenschutz und Datensicherheit gelten auch im Home-Office.

2. 	Der Arbeitnehmer ist verpflichtet die Daten des Arbeitgebers und seiner Kunden gegen die Einsichtnahme von Dritten zu schützen. Dritte sind auch Familienangehörige und Mitbewohner.

3. 	Datenpannen sind unverzüglich dem Vorgesetzten zu melden.


V.     Widerruf und Rückgabe des mobilen Endgeräts

	Der Arbeitnehmerkann die Nutzung des mobilen Endgeräts jederzeit widerrufen.
Hinweis
Ein solches Widerrufsrecht für den Arbeitnehmer ist zwar nicht zwingend, es kann aber evtl. dazu dienen, manchem Mitarbeiter die Scheu vor Home-Office zu nehmen.

Ein unbegründetes, einseitiges Widerrufsrecht für den Arbeitgeber kann wegen den Vorgaben des AGB-Rechts (Allgemeine Geschäftsbedingungen) leider nicht in einer solchen Vereinbarung geregelt werden. Für den Widerruf durch den Arbeitgeber dienen die Formulierungsvorschläge in I. 2. 

Bei Widerruf oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist das mobile Endgerät nebst Zubehör und Zugangsdaten unverzüglich herauszugeben.

VI.	Schriftformklausel, Ausschluss betrieblicher Übung

1.	Änderungen oder Ergänzungen dieser Zusatzvereinbarung, einschließlich dieser Bestimmung selbst, bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Ausgenommen hiervon sind mündliche Individualabreden. 

2.	Die wiederholte und vorbehaltlose Gewährung von Leistungen oder Vergünstigungen durch den Arbeitgeber, welche der Arbeitnehmer nicht bereits aufgrund dieser Zusatzvereinbarung oder sonstiger Regelungen verlangen kann, begründet keinen Rechtsanspruch des Arbeitnehmers auf dauerhafte Gewährung. Auch die Aufhebung der vorstehenden Bestimmung bedarf der ausdrücklichen Vereinbarung zwischen den Parteien. Das Recht des Arbeitgebers, den Einsatz im Home-Office mit einer Ankündigungsfrist einseitig zu beenden bleibt hiervon unberührt. Durch die wiederholte oder mehrfach verlängerte Gewährung von Home-Office entsteht kein dauerhafter Anspruch auf mobile Arbeit und keine dahingehende stillschweigende betriebliche Übung. 

3.	Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen.


VII.	Geltung von kollektiven und betrieblichen Regelungen

1.	Im Übrigen gelten die für den Betrieb jeweils einschlägigen Betriebsvereinbarungen, Betriebsordnungen, Arbeitsanordnungen, Dienstanweisungen etc. in ihrer jeweils gültigen Fassung, soweit sie nicht die Anwesenheit im Betrieb voraussetzen Sie können in der Personalabteilung zu den üblichen Dienststunden und im Intranet unter ……… eingesehen werden.

2.	Soweit Regelungen nach Ziffer 1 von diesem Vertrag abweichen – auch zu Lasten des Arbeitnehmers – gehen sie diesem Vertrag vor. Dieser Vorbehalt gilt auch für mehrfache Änderungen.

VIII.	Datenschutz

1.	Datenschutz und Datensicherheit richten sich außer nach dieser Vereinbarung auch nach den gesetzlichen und unternehmensinternen Datenschutzbestimmungen. Der Arbeitgeber wird den Arbeitnehmer hierzu in geeigneter Weise unterrichten.

2.	Der Arbeitnehmer wird diese Regelungen beachten und anwenden. Jegliche Daten, Informationen, Passwörter, etc. sind vom Arbeitnehmer gegen Einsicht oder Zugriff Dritter zu schützen. 

3.	Der jeweilige betriebliche Datenschutzbeauftragte ist berechtigt, nach Absprache mit dem Arbeitnehmer, das mobile Endgerät auf die Beachtung datenschutzrechtlicher Vorschriften zu prüfen.





Ort, Datum						Ort, Datum


......................................................			.....................................................
Arbeitgeber						Arbeitnehmer




Empfangsbestätigung

Die Vertragsparteien bestätigen durch ihre Unterschrift, je eine von beiden Vertragspartnern unterzeichnete schriftliche Ausfertigung dieser Zusatzvereinbarung und der Anlagen erhalten zu haben.


Ort, Datum


......................................................			.....................................................
Arbeitgeber						Arbeitnehmer


Hinweis

Alle Angaben dieser Publikation beziehen sich grundsätzlich auf alle Geschlechter (m/w/d), auch wenn zur besseren Lesbarkeit meistens die männliche Form gewählt wurde.


[bookmark: _Toc257909723]Ansprechpartner
https://www.vbw-bayern.de/vbw/ServiceCenter/Corona-Pandemie/Ansprechpartner/index.jsp
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